
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2009 der Gemeinde Odenthal 

Beschluss über die Feststellung des Jahressabschlusses zum 31.12.2009 der Gemeinde 
Odenthal und über die Entlastung des Bürgermeisters. 

Aufgrund des § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) wird nachstehender Beschluss des 
Gemeinderates vom 12. März 2013 öffentlich bekannt gemacht:  

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2009 fest und erteilt dem Bürgermeister 
gemäß § 96 GO NW Entlastung. 

Zuvor war der Jahresabschluss 2009 im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH aus Münster geprüft worden. Die Prüfung 
hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach Beurteilung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
Odenthal. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
Odenthal und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

1. Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2009: 

 

 

 

Aktivseite 31.12.2009 Passivseite 31.12.2009
€ €

1. Anlagevermögen 115.858.664,39 1. Eigenkapital 35.102.931,03

Immaterielle Vermögensgegenstände 17.610,00 2. Sonderposten 56.779.226,02

Sachanlagen 110.724.450,40 3. Rückstellungen 9.688.002,38

Finanzanlagen 5.116.603,99 4. Verbindlichkeiten 17.164.104,21

2. Umlaufvermögen 4.974.765,36 5. Passive RAP 2.147.680,81

3. Aktive RAP 48.514,70

Bilanzsumme 120.881.944,45 Bilanzsumme 120.881.944,45



2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2009: 

 

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. -2.261.116,30 € wird durch die Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage ausgeglichen. 

 

3. Finanzrechnung zum 31.12.2009: 

 

 

Ertrags- und Aufwandsarten Ist-Ergebnis zum 31.12.2009
in Euro

 + Steuern und ähnliche Abgaben 12.408.296,88
 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.268.400,72
 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.665.740,95
 + Übrige Finanzerträge 1.482.689,42
 = Ordentliche Erträge 22.825.127,97
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.540.481,82
 - Übrige Aufwendungen 4.519.740,38
 - Bilanzielle Abschreibungen 2.904.789,69
 - Transferaufwendungen 12.897.317,90
 = Ordentliche Aufwendungen 24.862.329,79
 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.037.201,82

 + Finanzerträge 149.156,91
 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 373.071,39
 = Jahresergebnis -2.261.116,30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ist-Ergebnis zum 31.12.2009
in Euro

 + Steuern und ähnliche Abgaben 12.408.296,88
 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.195.889,97
 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.858.385,92
 + Übrige Finanzeinzahlungen 1.582.769,59
 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.045.342,36

 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.339.260,03
 - Transferauszahlungen 12.943.744,25
 - Übrige Auszahlungen 5.460.175,78
 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.743.180,06

 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -697.837,70

 + Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.622.019,37
 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.795.177,59
 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00
 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 488.822,94
 = Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln
-1.359.818,86

 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.805.115,12
 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 347.122,84
 = Liquide Mittel 3.792.419,10



 

 

Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 

Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.03.2013 festgestellte Jahresabschluss 2009 
wird hiermit gemäß § 96 Absatz 2 GO NW öffentlich bekannt gemacht. Die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2009 ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Rheinisch 
Bergischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 13.03.2013 
angezeigt worden. 

Der Jahresabschluss, (bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang), der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des 
Bestätigungsvermerkes liegen gemäß § 96 Absatz 2 GO NW bis zur Feststellung des 
nachfolgenden Jahresabschlusses 2010  

montags bis freitags  
von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und  
 
montags bis donnerstags  
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
in der Verwaltungsnebenstelle Bergisch Gladbacher Str. 2, rechter Gebäudeteil, erster Stock 
in der Finanzabteilung (Geschäftsbereich I – Zentrale Verwaltung, - Kämmerei -) zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus und können ergänzend über die Internetseite der Gemeinde 
www.odenthal.de eingesehen werden. 
 
Odenthal, den 14.03.2013 

gez.  
Wolfgang Roeske 
Der Bürgermeister 
 

 

 

http://www.odenthal.de/

